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Bebauungsplan Nr. 454 „Blechhof“ - Aufhebung

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 17.04.2023

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:

Es bestehen keine Bedenken.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende

Stellungnahme:

Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen keine Bedenken und Anregungen.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf bestehen aus

meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder

Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen.

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder

Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im

Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die

zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange

zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:

Stellungnahme Wasserrahmenrichtlinie

Am Rande des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich das nicht berichtspflichtige

Fließgewässer Pletschbach.

An allen Gewässern ist grundsätzlich die Europäische Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) umzusetzen.

Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union

verpflichtet, dem natürlichen Zustand hinsichtlich des ökologischen und chemischen Zustands der

Oberflächengewässer und hinsichtlich des chemischen und mengenmäßigen Zustands des

Grundwassers möglichst nahe zu kommen.

Das Ziel besteht in der Erreichung eines mindestens „guten Zustands“ aller natürlichen

Oberflächengewässer. Für künstliche und erheblich veränderte Gewässer ist das „gute ökologische

Potential“ zu erreichen.

Daneben definiert die Richtlinie eine Vielzahl weiterer Umweltziele wie z.B. die Vermeidung einer

zunehmenden Verschlechterung der Gewässer sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustands

der aquatischen Ökosysteme. Diese Ziele gelten somit auch für den Pletschbach.

Aufgrund der Behördenverbindlichkeit der WRRL-Umsetzung halte ich es für erforderlich, dass

grundsätzlich ein ausreichender Entwicklungsraum für das Gewässer gewährleistet ist. Dieser

Entwicklungsraum kann mit dem zuständigen Gewässerunterhaltungspflichtigen festgelegt werden.



Stellungnahme hinsichtlich ÜSG/HWRM

Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rhein, die bei einem Versagen oder

Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem mittleren Hochwasser (HQ100)

überschwemmt werden können. Für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten gelten

die Regelungen der §§ 78b, 78c des Wasserhaushaltsgesetzes.

Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw.

extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan

nachrichtlich zu übernehmen. Eine Information über die Betroffenheit ab einem mittleren Hochwasser

(HQ100) bei einem Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen kann ergänzend

erfolgen.

Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange

Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit

sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu

berücksichtigen.

Am 01.09.2021 ist der länderübergreifende Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH) als

Anlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden

Hochwasserschutz (BRHPV) in Kraft getreten. Ziel des Planes ist die Verbesserung der

Hochwasservorsorge durch vorausschauende Raumplanung, um Hochwasserrisiken zu minimieren

und Schadenspotenziale zu begrenzen.

Die Festlegungen des Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz sind im Rahmen der

kommunalen Bauleitplanung zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Die BRPHV enthält keine

Übergangsfristen. Das heißt, bei allen Bauleitplänen, die nach dem 01.09.2021 rechtskräftig geworden

sind oder werden, besteht eine Prüfpflicht z. B. nach Ziel I.1.1. Ich weise auch besonders auf die Ziele

I.2.1 und II.1.3 sowie die Grundsätze II.1.1 und II.3 hin. 

Der aktuelle Planentwurf setzt sich noch nicht mit den Zielen und Grundsätzen des

Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz auseinander.

Überschwemmungen können auch durch Starkregenereignisse hervorgerufen werden. Für Nordrhein-

Westfalen liegen Starkregenhinweiskarten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG)

vor. Diese wurden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen (LANUV) im Fachinformationssystem Klimaanpassung (http://www.klimaanpassung-

karte.nrw.de/) veröffentlicht. Im Plangebiet sind in den Starkregenhinweiskarten für die Szenarien

„seltener Starkregen“ und „extremer Starkregen“ überschwemmte Bereiche ausgewiesen. Die

Auswirkungen auf das Vorhaben sind zu prüfen und im weiteren Bauleitplanverfahren zu

berücksichtigen.

Stellungnahme Sachgebiet 54.2 Wasserversorgung, Grundwasser

Das geplante Vorhaben liegt vollumfänglich in der Zone IIIA des geplanten Wasserschutzgebiets

„Hackenbroich/Tannenbusch“ und somit im Einzugsgebiet einer öffentlichen Trinkwassergewinnung.

In den Unterlagen wird auf die Lage im Zustrom der öffentlichen Wasserversorgung bereits

hingewiesen. Maßnahmen die zur Beeinträchtigung der Ressource Grundwasser führen könnten, sind

auf das Notwendigste zu reduzieren. Darüber hinaus bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben nicht berührt:

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52)

- Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53)

Ansprechpartner:

• Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)



Herr Karrenberg, Tel. 0211/475-4059, E-Mail: jens.karrenberg@brd.nrw.de

• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33)

Frau Taleb, Tel. 0211/475-9871, E-Mail: Dez33.Hausbeteiligung.toeb@brd.nrw.de

• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)

Herr Yokaribas, Tel. 0211/475-3751, E-Mail: volkan.yokaribas@brd.nrw.de

• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)

Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: Dez54_Beteiligungen@brd.nrw.de

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger

öffentlicher Belange.

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden

Verfahren obliegt. Andere Dezernate/ Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher

nicht geprüft.

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch

(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher Belange | Bezirksregierung Düsseldorf (nrw.de)

und

https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-11/20221109_toeb_zustaendigkeiten.pdf 

Im Auftrag

gez.

Claudia Cangini

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: 1. manueller Eintrag

Erstellt am: 24.05.2023

Empfehlung LVR Bonn beteiligen; ausreichender Entwicklungsraum für den Pletschbach, Hinweise

zum Hochwasserschutz, Hinweis auf WSG IIIA,
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